
Teilqualifikation der Bauwirtschaft:  „TQ 4 – Baufachwerker/-in im Ausbau mit Spezialisierung Trockenbauarbeiten“  

im Beruf: Trockenbaumonteur/Trockenbaumonteurin 

Dauer: 4 Monate (oder 16 Wochen/oder 640 Stunden), davon mindestens 4 Wochen betriebliche Qualifizierung 

Maßnahmekonzeption nach den Konstruktionsprinzipien der Bundesagentur für Arbeit 

Lfd. 
Nr. 

 Betriebliche  
Einsatzgebiete  

Zu vermittelnde Kompetenzen Zugeordnete Berufsbildpositionen Dauer  
Richtwert 
in Wochen 

Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

1  Beachten rechtlicher Regelungen und Vorschriften 
- Inhalte von Berufsbildungs-, Arbeits- und Tarifrecht und deren Bedeutung kennen 
- Aufbau und Organisation des Betriebes kennen 
- Vorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit kennen und anwenden 
- zum Umweltschutz beitragen 

 

 
§ 63  Nr. 1 
§ 63  Nr. 2 
§ 63  Nr. 3 
§ 63  Nr. 4 
 

LF 1 während der 
gesamten 
Ausbildung zu 
vermitteln 

2 Bereichsübergreifende 
Arbeiten durchführen 

- Auftragsübernahme, Leistungserfassung, Arbeits- und Ablaufplanung durchführen 
- beim Einrichten und Räumen der Baustellen helfen 
 

§ 63 Nr. 5 
§ 63 Nr. 6 
 

Alle LF während der 
gesamten 
Ausbildung zu 
vermitteln 

3 Facharbeiten im 
Bereich 
Trockenbauarbeiten 
durchführen 
 

Einbau von Fertigteilfußbodenkonstruktionen 
- Aussparungen für unterschiedliche geometrische Formen herstellen und einbringen 
- Schienen und Rahmen zuschneiden, umformen und befestigen 
- Bewegungs- und Randfugen mit Profil anlegen 
- Gefälle- und Ausgleichsschüttungen herstellen 
- Fertigteilestriche einbauen 
- Hohlraum- und Doppelböden verschiedener Systeme einbauen 
 
Herstellen von Trockenbaukonstruktionen 
- Platten und Paneele zurichten und montieren 
- Träger, Tragwerke und Stützen bekleiden 
- vorgefertigte Bauteile, insbesondere Fenster, Türen, Brandschutzglas, Sanitärsystembauteile, 

Tragkonstruktionen und Installationsteile montieren 
- Ummantelungen und Abschottungen herstellen und montieren 
- Unterdecken und Deckenbekleidungen herstellen und montieren 
- Vorwandinstallations- und Installationswände herstellen 
- Installationsschächte herstellen 
- umsetzbare Trennwände montieren 
- Brandwände montieren und Herstellen von Montagewänden mit unterschiedlichen 

Brandschutzanforderungen 
- Brandschutzanschlüsse, insbesondere an lufttechnischen und elektrotechnischen Anlagen sowie an 

Rohrleitungssystemen, herstellen 
- Kabelkanäle herstellen und montieren 
- Gewölbe und Bögen herstellen und mit unterschiedlichen Werkstoffen beplanken 
- Fugen maschinell schließen 
- Dachschrägen, insbesondere unter Beachtung der Winddichtigkeit, Dampfdiffusion und 

Hinterlüftung, herstellen 
- Konstruktionen für besondere technische und gestalterische Anforderungen herstellen und 

einbauen  
 

§ 63 Nr. 7 
 
 
 
 
 
 
 
§ 63 Nr. 8 
 
 
 
 
 
 

LF 07 
LF 09 
LF 10 
LF 11 
LF 12 
LF 13 
 

 
12 



4 
 

Betriebliches 
Praktikum 

   4 

Dauer inkl. Urlaub/Feiertage 
Richtwert in Wochen 

16 

        


